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I. Räumlicher Geltunqsbereich 

Das Verfahrensgebiet des Bebauungspülanes liegt zwischen der Bottro- 

per Straße, der Hafenstraße, der Köln-Mindener-Eisenbahnlinie und 

der Flözstraße. 

Die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches setzt der Bebauungs- 

plan durch eine Signatur eindeutig fest. 

11. Derzeitiqe planungsrechtliche Situatioj 

Für den von dem Bebauungsplan erfaßten Bereich liegen die folgenden 

Bebauungspläne vor: 

- Nr. 306 rechtsverbindlich seit dem 27.11.66 

- Nr. 2/68 rechtsverbindlich seit dem 21.02.71 

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 14.06.85 beschlos- 

sen, für den Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen. 

Außerdem hat der Rat der Stadt am '22.02.84 einen Beschluß zur Ergän- 

zung der rechtsverbindlichen Bebauungspläne gefaßt, der die Umstel- 

0 lung der Bebauungspläne auf die geltende Baunutzungsverordnung (Bau- 

NVO) von 1977 zum Inhalt hat. 

Am 25.02.87 hat der Rat der Stadt Essen für den Bereich des Bebau- 

ungsplanes eine Veränderungssperre beschlossen, die auch diesen Be- 

reich voll erfaßt. Am 17.03.87 wurde sie von ~egierungspräsidenten 

Düsseldorf genehmigt. 



111. Entwicklunq aus dem Flächennutzungsplan sowie Änderunq des vorhande- 

nen Planunqsrechts 

Der Flächennutzungsplan (FNP) hat sich in seinen Darstellungen an 

den Festsetzungen der rechtsverbindlichen Bebauungspläne orientiert. 

Allerdings stellt der FNP im Bereich "Bottroper Straße, Hafenstraße, 

Zipfelweg und Flözstraßet' entgegen dem Bebauungsplan Nr. 2/88 "ge- 

werbliche Baufläche" dar. Somit gibt er andere Ziele als die bisheri- 

gen rechtsverbindlichen Bebauungsplanfestsetzungen "Reines Wohnge- 

biet'' und "Al lgernei nes Wohngebiet" vor. 
Im Parallelverfahren wird der FNP im Bereich "Bottroper Straße, Ha- 

fenstraße, Zipfelweg und Flözstraße" in Mischgebiet geändert. 

IV. Städtebauliche Situation 

In den vergangenen Jahren haben sich in zunehmendem Maße Verbraucher- 
märkte und Sb-Warenhäuser -großflächiger Einzelhandelsbetriebe- so- 

wie Einkaufszentren an nicht integrierten Standorten, also ohne Ein- 

bindung in die Zentrenstruktur , angesiedelt. Bevorzugt wurden von 
den Investoren für solche Einrichtungen Gewerbegebiete, die in der 

Regel an der Peripherie der Siedlungseinheiten liegen und eine gute 

Verkehrsanbindung haben. 

Diese Konsumangebote außerhalb der Stadtteilzentren, aber auch die 

schwer lösbaren Probleme des ruhenden und fließenden Verkehrs in den 

historisch gewachsenen Einkaufsgebieten, führten zu veränderten Ein- 
kaufsgewohnheiten der Verbraucher. So hat sich der Konsument vom täg- 

lichen Einkauf auf einen konzentrierten Mehrtage- oder Wocheneinkauf 

umgestellt, der im Regelfall unter Benutzung des KFZ abgewickelt 

wird. Dies widerum hat auch den bisher bodenständigen Einzelhandel 

bewogen, aus den Zentren an die Peripherie zu gehen, da auf der "grü- 

nen Wiese" die Standortanforderungen -große überbaubare Flächen, ge- 

ringere Bodenpreise und gute Verkehrsanbindung- fast immer erfüllt 

werden. Unterstützt wird dieser Trend zudem noch durch einen erhöh- 

ten Kostendruck, besonders im Personalbereich. Auch die Notwendig- 



keit, ein breitgestreutes Sortiment vorzuhalten, fuhrt zu dem Zwang 

größerer Betriebseinheiten. 

Auf die städtebauliche Entwicklung hat diese Tendenz meistens negati- 

ve Auswirkungen: 

- Veränderung des ortsansässigen, auch für den Fußgänger gut er- 

reichbaren, Einzelhandel mit der Folge, das NICHT-Autofahrer, 

z .B. Junge, Alte und sozial Schwache nicht mehr wohnungsnah ver- 
sorgt sind. 

- Zerstörung der kleinräumigen Stadtstrukturen durch diese Entwick- 

lung mit der Gefahr von Umsatzrückgängen in den kleineren Läden 

und letztendlich des Absterbens dieser Länden. Einhergehend damit 

erfolgt dann häufig ein Wechsel der Ladenbesitzer, deren Nutzungs- 

nachfolger Waren und Güter für andere Zielgruppen (wie z.8. 

Schnellrestaurants) anbieten und dadurch zur qualitativen Verar- 

mung der Versorungsbereiche führen. 

- Schwächung der gewachsenen Ortszentren, die bisher fußläufig er- 

reichbar waren, in ihrer Funktion als Versorgungszentren für eine 

im Einzugsbereich lebende Mantelbevölkerung durch das Absterben 

privater Infrastruktur. Verbunden wäre damit die Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur durch ~bwanderun~ stadtteilverbundener Bewoh- 

ner, was die Kontinuität des örtlichen Gemeinwesens in Frage 

stellt. Dies könnte zur Folge haben, daß dem Landesentwicklungs- 

programmnetz (insbesondere § 6 und 7) und dem Ratsbeschluß zur 

"~äurnl ich-f unktionelen 0rd"ungn des Stadtgebietes nicht mehr Rech- 

nung getragen werden kann. 

- Verringerung des Angebotes an gewerblich nutzbaren Flächen bzw. 

vorhandenen Gebäuden mit der Folge, daß die Gemeinde zu immer wei- 

teren Bereitstellungen von gewerblichen Bauflächen überwiegend 

für das produzierende und verarbeitende Gewerbe in bisher unbesie- 

delten Gebieten gezwungen wird. 



Das Gewerbegebiet l i e g t  i m  Einzugsbereich des B-Planes N r .  2/68. Für 

diesen g i l t  d i e  BauNVO i n  der Fassung vom 26.11.68. Die BauNVO von 

1968 enthäl t  zwar Regelungen bezüglich der Zulässigkei t  von Einkaufs- 

zentren und Verbrauchermärkten, d i e  außerhalb von Kerngebieten er-  

r i c h t e t  werden sol len,  jedoch n i ch t  so d e t a i l l i e r t  wie d i e  de rze i t i -  

ge gü l t ige  BauNVO. . 
Diese besonderen städtebaulichen Gründe erfordern eine Änderung der 

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben nach den bisherigen Bebauungs- 

plan-Festsetzungen i s t  e r f o l g t .  

Für Gewerbeansiedlungen i n  diesen Bereichen bestehen nur dann Kapazi- 

täten, wenn vorhandene Nutzungen aufgegeben werden. Z ie l  i s t  es, d ie  

Flächen, d ie  durch Umnutzungen k ü n f t i g  disponibel werden, wieder e i -  

ner nach Möglichkeit arbei tsplatz intensiven Nutzung zuzuführen. 

Um durch entsprechende Nutzungseinschränkungen sicherzustel len, daß 

d i e  Planung den heutigen Ansprüchen an gesundes Wohnen und Arbeiten 

gerecht wird, und um eine Lösung der Gemengelage zu erreichen, i s t  

d i e  Aufstel lung eines Bebauungsplanes notwendig; d ie  bloße Umstel- 

lung auf d ie  neue BauNVO r e i c h t  n i ch t  aus. 

V. Bodenuntersuchungen 

Innerhalb des Verfahrensgebietes bzw. unmittelbar angrenzend, s ind 

i m  Kataster der Stadt Essen über Altstandorte und Altablagerungen 

folgende Alt lastverdachtsf lächen r e g i s t r i e r t :  

1. Unmittelbar ö s t l i c h  der Hafenstraße bef indet s ich d ie  Schlacken- 

halde einer früheren Eisenhütte (Kat.-Nr. 22/2.01). Die Halde wur- 

de bere i ts  einer Gefahrdungsabschätzung unterzogen (Gutachten de r  

SEWA GmbH Essen vom 26.03.1990). Aus dem Gutachten ergeben sich 



insgesamt keine Erkenntnisse über Gefährdungen f ü r  das Bebauungs- 

plangebiet. 

2. Westlich der Flörstraße l i e g t  d ie  unter Kat.-Nr. 22/1.02 erfaßte 

ehemalige Zeche und Kokerei Carolus-Magnus. H ie r fü r  wurde e i n  Gut- 

achten zur Gefährdungsabschätzung durch das Büro D r .  Tillmanns 

und Partner GmbH m i t  Datum vom 07.09.1989 erste1 lt. Gefährdungen 

aufgrund der auf dem Zechengelände aufgefundenen kokereitypischen 

Verunreinigungen f ü r  das B-Plangebiet sind n i ch t  e r s i ch t l i ch .  

3. Das Verfahrensgebiet selbst  s t e l l t  einen T e i l  der Verdachtsfläche 

Nr. 23/3.01 dar. Hierbei handelt es sich um e in  großflächiges Ge- 

b ie t ,  i n  dem sowohl verschiedene Altstandorte a ls  auch Altablage- 

rungen zusammengefaßt sind. Das Verfahrensgebiet l i e g t  innerhalb 

der Verdachtsfläche etwa am südöstlichen Rand. Altstandorte sind 

i m  Verfahrensgebiet n ich t  bekannt. Die Einstufung a l s  Verdachts- 

f läche e r fo lg te  anhand der Erkenntnisse aus Bodensondierungen, 

d i e  f ü r  d ie  Erstel lung der Baugrundplanungskarte niedergebracht 

wurden. Hierbei wurden i m  Jahre 1975 Anschiüttungsmächtigkeiten 

von Ca. 0,5 b i s  zu knapp 3 m f es tges te l l t .  

Für das Verfahrensgebiet wurde eine umfangreiche Auswertung a l t e r  

Lu f tb i lder  und Karten durchgeführt. Danach kann davon ausgegangen 

werden, daß es i n  dem Bereich ö s t l i c h  der 11. Fließstraße ke iner le i  

.Gewerbe, Indus t r ie  oder sonstige Betriebe gegeben hat, von denen e i -  

ne Ausbreitung von Schadstoffen i n  d ie  Umwelt vermutet werden müßte. 

Die Karten- und Luftbildauswertung hat außerdem f ü r  diesen Bereich 

auch keine Erkenntnisse über verdächtige Abtragungen oder Aufhal- 

dungen erbracht. Für den Bereich zwischen der Flözstraße und der 11. 

F1 ießstraße hat d ie  Auswertung eines Kr iegs lu f tb i  ldes von 1945 erge- 

ben, daß sich südl ich der heutigen Kindertagesstätte einige Bomben- 

t r i c h t e r  befunden haben, d ie  i n  der Folgezeit wieder v e r f ü l l t  w u r -  

den. Verschiedene Rammkernsondierungen ergaben den Befund, daß h ie r  

eine Verf i i l lung der Tr ichter  zum Te i l  m i t  kokereispezif isch verunrei- 

nigtem Material stattgefunden hat.  Zur einstwei l igen Gefahrenabwehr 



(Vermeidung des Direktkontaktes) wurde der belastete Bereich asphal- 

t i e r t .  

Auf dem Grundstück der Kindertagesstätte wurden be i  den Bodenuntersu- 

chungen oberflächennah i n  einer aus Bergematerial bestehenden Auffül-  

lungsschicht Belastungen m i t  Arsen, Cadmium, Zink und po l icyk l ischer  

aromatischen Kohlenwasserstoffen fes tges te l l t .  Außerdem wurde eine 

Belastung der Bodenluft m i t  l e i ch t f lüch t igen  Schadstoffen nachgewie- 

sen. Die daraufhin durchgeführte Überprüfung der L u f t  innerhalb der 

Kindergartenräume ergab keinen Befund. Das gesamte Grundstück wurde 

aufgrund der Erkenntnisse aus der Gefährdungsabschätzung bere i ts  

durch Vornahme eines Bodenaustausches b i s  i n  eine T ie fe  von 0,50 m 

saniert,  so daß eine Gefährdung von diesem Grundstück auch be i  der 

aktuel len empfindlichen Nutzung n i ch t  ausgeht. 

Bei  e iner Bohrung i m  Bereich des Grundstücks f ü r  den geplanten Kin- 

derspielplatz wurde i n  einer Stärke von 1,60 m l e d i g l i c h  Bauschutt 

und Lehm angetroffen. Die i m  Rahmen der Erstbewertung hieraus gezoge- 

nen Schlüsse lassen keine Gefährdung erkennen, d ie  e in  Herrichten 

dieses Grundstücks f ü r  diese empfindliche Nutzung ausschließt. Im Zu- 

ge der Realisierung des Spielplatzes sind weitere Untersuchungen bei 

Herrichtung dieses Grundstückes durchzuführen, um eine gefährdungs- 

f r e i e  Nutzung a l s  Spielplatz zu erreichen. 

Für den gesamten Verfahrensbereich bestehen z. Z. keine Erkenntnisse 

über d i e  Notwendigkeit von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr i m  Hinbl ick 

auf d i e  heute vorhandenen Nutzungen. Darüber hinaus l iegen auch ke i -  

ne Erkenntnisse vor, wonach d i e  m i t  den Festsetzungen des B-Planes 

angestrebten Nutzungen aufgrund einer e v t l .  Altlastenproblernatik 

n i ch t  r ea l i s i e rba r  wären. Bei der Realisierung von Neubauvorhaben 

können eng begrenzte Schadstoffansarnrnlungen i m  Untergrund aufgefun- 

den werden. Eine Gefahrenabschätzung bzw. d ie  Forderung nach einge- 



henden Untersuchungen und der Abklärung eines e v t l .  Sanierungsbedar- 

fes  läß t  s ich be i  e iner Verdachtsfläche der h i e r  vorhandenen A r t  nur 

anhand einer grundstücksbezogenen Einzelplanung ableiten. Sämtliche 

Anträge f ü r  Bauvorhaben und Nutzungsänderungen müssen daher künf t ig  

auch einer Prüfung unter Alt lastengesichtspunkten unterzogen werden. 

V I .  Z i e l e  und Zwecke der Planunq. Planinhal te 

a) Änderung des Planungsrechts durch das Umstellen auf d ie  neue Bau- 

NVO 

Die Baunutzungsverordnung (BAUNVO) i n  der Fassung der Bekanntma- 

chung vom 15.09.1977 (BGB1 I .  S.  1763) trifft i n  9 11 Abs. 3 Rege- 

lungen f ü r  d i e  Zulässigkeit von Einkaufszentren, großflächigen 

Einzelhandelsbetreiben und Handelsbetrieben. Danach sind folgende 

Einrichtungen, außer i n  Kerngebieten, nur noch i n  f ü r  s i e  festge- 

setzten Sondergebieten zulässig. Großflächige Einzelhandelsbetrie- 

be und vergleichbare sonst.ige Handelsbetriebe sind nur dann i n  an- 

deren Baugebieten zulässig, wenn s ie  s ich nach A r t  und Lage oder 

Umfang auf d ie  Verwirklichung der Z ie le  der Raumordnung und Lan- 

desplanung oder auf d ie  städtebauliche Entwicklung nur unwesent- 

l i c h  auswirken können. Da i n  den Bereichen, i n  denen Gewerbe- und 

Industr iegebiete i n  rechtsverbindl ichen Bebauungsplänen festge- 

setzt  sind, heute f ü r  d ie  Beurtei lung eines Bauvorhabens oder e i -  

ner Nutzungsänderung unterschiedl iche Fassungen der BauNVO a l s  

Maßstab angewendet werden müssen, i s t  es er forder l ich,  um Gleich- 

behandlung zu Qarantieren, einen e inhei t l ichen Beurteilungsmaß- 

Stab f ü r  d i e  Prüfung der ~u läss igke i ' t  großflächiger Einzelhandels- 

betr iebe zu schaffen. Dies i s t  m i t  der Aufstel lung des Bebauungs- 

planes und der Beseitigung des vorhandenen, k l e i n t e i l i g e n  P l a -  

nungsrechts e r re ich t .  



b) Änderung der bisher möglichen Nutzungen 

Um den i m  Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes N r .  

2/68 ansässigen Betrieben zusätzl iche Expansionsmöglichkeiten zu 

schaffen, w i rd  d i e  Anzahl der Vollgeschosse auf I 1 1  erhöht, ver- 

bunden m i t  e iner  g le ichzei t igen Änderung des f ü r  diesen Bereich 

festgelegten Maßes der Nutzung auf d i e  Höchstwerte der i m  § 17 

BauNVO angegebenen Obergrenzen. 

Der FNP s ieht  i m  Bereich Bottroper Straße/Hafenstraße/Zipfelweg/ 

Flözstraße d i e  Nutzung "gewerbliche Baufläche" vor. Um e i n  ver- 

t räg l iches Nebeneinander von Gewerbebetrieben und Wohnbebauung s i -  

cherzustellen, wi rd  i m  Paral lelverfahren der FNP i n  diesem Be- 

r e i c h  i n  "Mischgebiet" geändert. Eine Erhaltung der Wohnnutzung 

i s t  sowohl aus sozialen a l s  auch aus städtebaulichen Gründen ver- 

t re tbar .  Die Aufgabe der Wohnnutzung aus Irnmissionsschutzgründen 

i s t  n ich t  notwendig. Zur Vermeidung unverträgl icher Nutzung und 

zur Sicherstel lung von heutigen Ansprüchen an gesundes Wohnen und 

Arbeiten i n  diesem Bereich w i rd  das Mischgebiet (MI )  gegl iedert, 

wobei d i e  Gliederung i n  MI' und MI' auf der heiitigen S i t ua t i -  

on bas ier t .  

Der Bebauungsplan setz t  durch Text fes t :  

"Gemäß § 1 Abs. 4 i .V.m. § 1 Abs. 5 der BauNVO werden d i e  Mischge- 

b ie te  wie f o l g t  gegliedert: 

1 M I  -Gebiet: 

Zulässig s ind aus 1 6 Abs. 2 BauNVO d i e  Nrn. 1,2,3 und 4; n icht  

zulässig s ind aus § 6 Abs.. 2 BauNVO di,e Nrn. 5,6 und 7. 

Die i m  § 6 Nr. 3 BauNVO genannten Ausnahmen sind n i ch t  Bestand- 

t e i l  des Bebauungsplanes. 

Durch d i e  Festsetzung i s t  festgelegt,  daß i m  Mischgebiet M I  1 



- Wohngebäude, Geschäfts- und Burogebäude allgemein zulässig 

sind und 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zulässig sind. 

Nicht zulässig sind im Mischgebiet  MI^ "sonstige Gewerbebetrie- 

be, Anlagen für Verwaltungen, kirchliche, kulturelle, soziale, ge- 

sundheitliche und sportliche Zwecke sowie Tankstellen". 

Der Bereich der ehemaligen Obdachlosensiedlung zwischen Flözstra- 

ße und 11. Fließstraße ist als Übergangszone zum Gewerbegebiet Be- 
1 2 standteil des Mischgebietes mit der Gliederung MI und MI . 

Die Planung des künftigen Mischgebietes wurde im Rahmen einer 

städtebaulichen Voruntersuchung erarbeitet, die den gesamten Be- 

reich zwischen Flözstraße, Bottroper Straße, Hafenstraße und Zip- 

felweg erfaßte. Im Rahmen dieser Voruntersuchung wurden auf der 

Grundlage einer Bestandsaufnahme der bestehenden Nutzungen, Orts- 

besichtigungen und vorhandenen Planungsgrundlagen Szenarien mit 

verschiedenen Entwicklungszielen für das Gebiet erstellt. Modell 

A sah einen weitstgehenden Schutz des Wohnens durch Konsolidie- 

rung der Wohnnutzung in geschützten Wohngebietszellen und eine 

langfristige planungsrechtliche Sicherung der Wohnfunktion in dem 

durchmischten Bereich an Hafenstraße und Bottroper Straße vor. Er- 
gänzt werden sollte die Wohnnutzung durch nicht störende gewerbli- 

che Nutzung auf den freien Flächen etwa in Form von Handwerkshau- 

sern. Das Modell B hatte eine weitestgehende Umstruktuierung zu- 
gunsten gewerblicher Entwicklungsmöglichkeiten als Ziel. Im Kern 

des Gebietes würde die Wohnnutzung erhalten bleiben, an den Rand- 

bereichen von Bottoper Straße, Hafenstraße und Flözstraße jedoch 

zugunsten einer gewerblichen Entwicklung mittelfristig zurückge- 

drängt werden. Im Modell C ist eine reduzierte Umstruktuierung 

des Gebietes unter Erhalt eines gesicherten Kern mit Wohnnutzung 

vorgesehen. Die Sicherung der Wohnfunktion sowie der bestehenden 

Betriebe im duchschnittlichen Bereich entlang der Hafenstraße so- 



wie die Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten für mit dem Woh- 

nen verträgliche gewerbliche Nutzungen auf freien bzw. freiwerden- 

den Flächen im Westen und Norden des Gebietes sind die Kennzei- 

chen dieses Modells. Die Entwicklungsziele des Modells C erreich- 

ten in den Diskussionen die größte Akzeptanz und wurden daher 

nach Abwägung aller Interessen zur Grundlage der Festsetzungen im 

Bebauungsplan. Für die konkrete Nutzung im Bereich der ehern. Ob- 

dachlosensiedlung wurde dementsprechend nach einer städtebaulich 

vertretbaren Lösung gesucht. Gewählt wurde eine Erschließungsform 

mit einer Mittelerschließung über eine Stichstraße von der Flöz- 

straße. Der Vorteil der Mittelerschließung gegenüber anderen er- 

wägten Varianten, z.B. Ringerschließung oder äußere Erschließung, 

liegt in der benötigten Straßenerschließungsfläche. Zum zusätzli- 

chen Schutz von Emissionen aus den westlich der Flözstraße liegen- 

den Gewerbegebieten wird für die Bebauung an der Westseite der 

Fließstraße "geschlossene Bebauung1' festgesetzt. 

Nach dem bisher geltenden Planungsrecht war eine gewerbliche Nut- 

zung planungsrechtlich ohne entsprechende Nutzungseinschränkung 

zulässig., so daß Einschränkungen nur im Baugenehmigungsverfahren 

über die gewerbeaufsichtli~he Prüfung erfolgen konnten. Das Gewer- 

begebiet wird nun entsprechend der erforderlichen Abstande zur be- 

nachbarten Wohnbebauung/Mischgebietsbebauung zur räumlichen Tren- 

nung unverträglicher Nutzungen gegliedert. Daher setzt der Bebau- 

ungsplan durch Text fest: 

1. "Gemäß § 1 Abs. 4 der BauNVO wird das Gewerbegebiet wie folgt 

eingeschränkt: 

Nicht zugleassen sind die Betriebe/Anlagen 

der Abstandsklassen I - V111 
der Abstandsliste zum Rd.Erl. d. Ministers für Arbeit, Gesund- 

heit und Soziales in der Fassung vom 09.07.82 (MB1. NW 1982, 

S. 1376 SMB1. NW 280) sowie Betriebe und Anlagen mit ähnlichem 

Emissionsgrad. 



Die  auf  diesem Plan abgedruckte Abstands l is te  i s t  Bes tandte i l  

des Bebauungsplanes". 

D ie  Abstandsl is te,  d i e  Bes tand te i l  des Bebauungsplanes i s t ,  

l i e g t  der  Begründung a l s  Anlage b e i .  

D ie  E ins tu fung i n  d iese Abstands l is te  i s t  so angelegt, daß . 

nach dem Wor t lau t  des Erlasses davon auszugehen i s t ,  "daß be i  

Einhal tung oder Überschreitung der angegebenen Abstände, Gefah- 

ren, e rheb l iche Nachte i le  und erheb l iche Belästigungen durch 

den B e t r i e b  der  entsprechenden Anlage i n  den umliegenden Wohn- 

gebieten n i c h t  entstehen, wenn d i e  Anlage dem Stand der  Tech- 

n i k  en tsp r i ch t " .  

Um jedoch irn E i n z e l f a l l  d i e  Aufhebung von Beschränkungen zu e r -  

l e i c h t e r n ,  wenn z.B. durch über den Stand der Technik hinausge- 

hende Maßnahmen oder Betriebseinschränkungen d i e  Emission ge- 

r i n g e r  s ind  a l s  i m  R e g e l f a l l ,  s e t z t  der Bebauungsplan durch 

Text f e s t :  

2. "Als Ausnahme von den Nutzungseinschränkungen der Nr .  1 sind 

a l s  Anlagearten des nächstgrößeren Abstandes der  Abstands l is te  

zuläss ig,  wenn d i e  Einhal tung der f ü r  d i e  Umgebung zulässigen 

Imrnissionswerte nachgewiesen wird". 

C) Grünf 1 ächen 

I n  dem rechtsverb ind l i chen B-Plan Nr. 2/68 s i n d  i n  dem überplan- 

t en  Bereich ke ine  p r i v a t e n  und ö f f e n t l i c h e n  Grünflächen außer e i -  

nem K i n d e r s p i e l p l a t z  f es tgese tz t .  Der Standort des ö f f e n t l i c h e n  

K indersp ie lp la tzes  -Sp ie lbere ich  B- wird von dem b isher igen Stand- 

o r t  des Hintergeländes der vorhandenen Wohnbebauung am Zipfelweg 

nach Westen au f  e i n  noch n i c h t  bebautes Grundstück an der  11. 

F l ießs t raße v e r l e g t .  D ie  Gleichbehandlung der  Gewerbegebiete i n -  

nerhalb des Stadtgebietes e r f o r d e r t  es, daß d i e  Flächen zwischen 

den Baugrenzen und den Straßenbegrenzungsl inien respek t i ve  angren- 

zenden Nutzungen m i t  Auflagen zu Bepflanzungen be leg t  werden. Zur 



Unterstützung dieser Zielsetzung setzt der Bebauungsplan ergän- 

zend folgendes durch Text fest: 

"Gemäß S 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen nach 9 14 Abs. 1 Bau- 
NVO auf den Flächen, die mit einer Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 25 a BauGB belegt sind, ausgeschlossen. Als Ausnahme können 
nicht überdachte Pkw-Stellplätze zugelassen werden, wenn die Fest- 

setzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB so erfüllt wird, daß entwe- 

der 

a) auf diesen Flächen pro 100 m2 ein Laubbaum mit einem Stammum- 

fang von mindestens 25 cm -gemessen in 1 m Höhe- (Acer platen- 

rides; Acer Pseudoplatanus; Quercus robur, Tiha cordata) ge- 

pflanzt wird, der entsprechend zu sichern ist oder 

b) die Einstellplätze mit einer Pergola überdacht werden. Eine 

Kombination aus a) und b) ist zulässig. 

Durch diese Festsetzung wird einerseits eine optisch erträgli- 

chere Gestaltung der Stellplätze erreicht und andererseits die 

Versiegelung der für die Stellplätze notwendigen Flächen ge- 

ring gehalten. 

d) Flächen für Gemeinbedarf 

Im Verfahrensgebiet des Bebauungsplanes liegt ein Kindergarten, 

der im Bebauungsplan als "Fläche für den Gemeinbedarf" festge- 

setzt ist. Aufgrund der Neuplanung für das Gebiet der ehem. Ob- 

dachlosensiedlung kann die Wohnbebauung auf den städtischen Grund- 

stücken Flözstraße 31 und Flözstraße 33 planungsrechtlich nicht 

bestätigt werden. 

Die Grundstücksfläche des Kindergartens wird im Rahmen der Pla- 
nung für diesen Bereich geringfügig vergrößert, indem Teile der 

stadtlschen Besitzungen Flözstraße 31 und Flözstraße 33 dem Kin- 

dergartengrundstück zugeschlagen werden. 



e) Verkehrsflächen 

Die Hauptverkehrs- und Erschließungsstraßen i m  Bereich des Bebau- 

ungsplanes werden i n  ihrem heutigen Ausbauzustand festgesetzt. E i -  

ne Veränderung der Verkehrsflächen i n  diesem Bereich i s t  n i c h t  er -  

forder l ich.  Zur Erschließung des MI-Gebietes von der Flözstraße 

aus i s t  d i e  Errichtung einer Stichstraße er forder l ich.  Die Stich- 

straße s o l l  aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens n i ch t  i m  Se- 

parat ionspr inzip ausgebaut werden. 

* V I I .  Hinweise 

I m  Bebauungsplan bef indet sich der Hinweis, daß f ü r  den Schutz des 

Baumbestandes i m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes d i e  "Satzung 

zum Schutz des Baumbestandes i n  der Stadt Essen (Neufassung) vom 

28.09.1982 (Amtsblatt der Stadt Essen N r .  40 vom 01.10.1982) g i l t .  

Ferner wi rd  darauf hingewiesen, daß es sich be i  dem Spielplatz i m  Be- 

r e i c h  Zipfelweg/I. Fließstraße/Mahlstraße/II. Fließstraße um einen 

"Spielbereich B (siehe Rd. E r l .  d. Innenministers 

von NRW vom 31.07.1974 (MB1. NW 1974 S. 1072) 

i n  der gü l t igen Fassung" 

handelt. 

V I I I .  Zahlenwerte 

a) Dichtewerte 

Mischgebiete M I  GRZ 0,4 

GFZ 0,5 0,8 1 , O  1,l 

Zahl der Vollgeschosse I ,  11, 111, V 



Gewerbegebiete GI/GE GRZ 0,8 

GFZ 2,O 

Zahl der Vollgeschosse I11 

Flächen für Gemeinbedarf GRZ 0,4 

GFZ 0,8 

Zahl der Vollgeschosse I1 

b) Flächengrößen 

Räum1 icher Geltungsbereich 

Gewerbegebiet 

Mischgebiete als (vorher WA/WR) 

Mischgebiete neu (ehern. Obdachlosensiedlung) 1,6 ha 

Flächen für Gerneinbedarf 0,3 ha 

Verkehrsflächen 2,96 ha 

öffentl. Grünflächen 0.09 ha 

IX. Kosten und Finanzierung 

1. Kosten 

Für den Bebauungsplan entstehend nach heutigem Preisstand -über- 

schläglich kalkuliert- folgende Kosten: 

- Bodenordnungskosten für den Grunderwerb der Straßenflächen 

Einmündung Zipfelweg/Hafenstraße ca. 5.000,-- DM 

- Kanalbaumaßnahmen Ca. 380.000,-- DM 

- Straßenbaukosten u.a. für die geplante Stichstraße von der 

Flözstraße Ca. 255.000,-- DM 

- Straßenausbaukosten für die Deckenerneuerung Hafenstraße Ca. 

266.000,-- DM 



- Ausbaukosten für die öffentliche Grünfläche Kinderspielplatz 

-Spielbereich B- 81.000,-- DM 

Ein Teil der Kosten, die für diesen Bebauungsplan ermittelt wur- 
den, sind bereits in den Kostenermittlungen für den zum Teil auf- 

zuhebenden Bebauungsplan Nr. 2/68 enthalten. Aufgrund der vielen 

Veränderungen im Detail gegenüber den bisherigen Festsetzungen 

ist eine exakte Mehr- oder auch Minderkostendarlegung nicht mög- 

lich. 

2. Finanzierung 

Der um den 10%-igen Stadtanteil gekürzte beitragsfahige Erschlie- 

ßungsaufwand beträgt für die im B-Planentwurf neu herzustellende 

Stichstraße (Flurstück 311 tlw.) nach den z.Z. gültigen Einheits- 

Sätzen Ca. 120.000,-- DM. 

Die noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge fiür die bestehenden 
Straßen irn Verfahrensgebiet belaufen sich fiür die Flözstraße auf 

ca. 18.000,-- DM und für die II., Fließstraße Ca. 57.000,-- DM. 

Die Beiträge für die übrigen bestehenden Straßen sind bereits ab- 

gegolten. 

Kosten für Grunderwerb, Freilegung Böschungen, Stützmauern und 

evtl. Imnissionsschutzanlagen sind in den 0.a. Beträgen nicht ent- 

halten. 

Die Finanzierung der Bodenordnungsmaßnahmen erfolgt aus Haushalts- 

rnitteln der Stadt Essen. Mit Zuschüssen aus anderen öffentlichen 

Kassen sollte aufgrund der Haushaltslage und der neuesten Forde- 

rungserlasse nicht gerechnet werden. über die Art der Finanzie- 

rung (Kreditmarktmittel, Rücklagen 0.a.) wird durch die Kämmerei 

erst dann entschieden, wenn die nach 9 10 Gem. HVO erforderlichen 
Unterlagen vorliegen. 



X. Bodenordnende und sonst iqe Maßnahmen 

Es i s t  beabs i ch t i g t ,  d i e  bodenordnerischen Maßnahmen, d i e  zur  Rea l i -  

s ierung des Bebauungsplanes e r f o r d e r l i c h  s ind,  nach Mög l i chke i t  auf 

f r e i w i l l i g e r  Basis  durchzuführen. S o l l t e  d i e s  n i c h t  gel ingen, b l e i b t  

d i e  Mög l i chke i t  der  Enteigngung nach dem Baugesetzbuch (BauGB). 

X I .  Aufhebung rech tsve rb ind l i che r  Bebauunqspläne 

M i t  dem I n k r a f t t r e t e n  des vorl iegenden Bebauungsplanes ge l ten  d i e  

f r ü h e r  ge t ro f fenen Festsetzungen der  Bebauungspläne 

L Nr. 306 "Bot t roper  Straße/Ecke Hafenstraße" 

Nr. 2/68 "Bot t roper  Straße, Te i l be re i ch :  Eisenbahnl in ie 

Essen-Bergeborbeck nach Essen-Altenessen b i s  

Sulterkemp" 

a l s  aufgehoben, soweit  d iese  den Geltungsbereich des kün f t i gen  Bebau- 

ungsplanes b e t r e f f e n .  
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